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Anfrage zur mündlichen Beantwortung O-000046/2018 

an die Kommission 
Artikel 128 der Geschäftsordnung 

Pavel Svoboda 
im Namen des Rechtsausschuss 

Betrifft: Kraftfahrzeughaftpflicht-Richtlinie 

Im Jahr 2009 wurde mit der Kraftfahrzeughaftpflicht-Richtlinie (2009/103/EG) festgelegt, dass 
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungspolicen in der gesamten EU gültig sein müssen, wodurch die 
EU-Bürger im Fall eines Unfalls Versicherungsschutz haben. 

Durch die Rechtssache „Vnuk“, in der entschieden wurde, dass für einen Unfall auf Privateigentum 
Schadenersatz zu leisten ist, wurde die Begriffsbestimmung geändert, durch die festgelegt ist, welche 
Fahrzeuge nach Unionsrecht versichert werden müssen. Zuvor waren dies Fahrzeuge, die die 
Straßen nutzen, Fahrzeuge im Verkehr und Fahrzeuge, die auf öffentlichen Grundstücken betrieben 
werden. 

Die Mitgliedstaaten waren mit der Begriffsbestimmung von 2009 für die Fahrzeuge, die versichert 
werden müssen, einverstanden und wurden nicht zu einer Änderung der Begriffsbestimmung 
angehört. Durch die Rechtssache „Vnuk“ wurde der Anwendungsbereich der Kraftfahrzeughaftpflicht-
Richtlinie derart erweitert, dass die Mitgliedstaaten nun automatisch gegen Unionsrecht verstoßen. 

Räumt die Kommission ein, dass die Kraftfahrzeughaftpflicht-Richtlinie aufgrund mangelnder 
rechtlicher Klarheit im Anschluss an das Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache „Vnuk“ im Jahr 
2014 von ihrem ursprünglichen Zweck abweicht? 

Räumt die Kommission ein, dass die derzeitige Ungewissheit große finanzielle Auswirkungen für 
Landwirte mit sich bringen kann, die Maschinen besitzen, die nicht für die Nutzung auf Straßen 
vorgesehen sind? 

Räumt die Kommission ein, dass der derzeitige Mangel an Klarheit weitere Auswirkungen auf den 
Motorsport und Fahrzeuge für Kinder haben kann? 

Räumt die Kommission ein, dass das Versicherungswesen in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten 
fällt und es unmöglich sein wird, die derzeitige Begriffsbestimmung für Fahrzeuge, die versichert 
werden müssen, durchzusetzen, und diese Begriffsbestimmung daher eine größere Zahl 
betrügerischer Forderungen zur Folge haben wird? 

Teilt die Kommission die Auffassung, dass eine Überprüfung der Kraftfahrzeughaftpflicht-Richtlinie 
erforderlich ist, damit die Mitgliedstaaten rechtliche Klarheit besitzen? 
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